
Laut §  Abs. (8) des Gesetzes Nr. LXXIX vom Jahre 1993 über das Unterrichtswe-Laut §  Abs. (8) des Gesetzes Nr. LXXIX vom Jahre 1993 über das Unterrichtswe-Laut §  Abs. (8) des Gesetzes Nr. LXXIX vom Jahre 1993 über das Unterrichtswe-Laut §  Abs. (8) des Gesetzes Nr. LXXIX vom Jahre 1993 über das Unterrichtswe-
sen bescheinigt vorliegendes Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife den Ab-sen bescheinigt vorliegendes Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife den Ab-sen bescheinigt vorliegendes Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife den Ab-sen bescheinigt vorliegendes Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife den Ab-
schluss der Mittelschule und berechtigt zur Immatrikulation in einer Hochschul-schluss der Mittelschule und berechtigt zur Immatrikulation in einer Hochschul-schluss der Mittelschule und berechtigt zur Immatrikulation in einer Hochschul-schluss der Mittelschule und berechtigt zur Immatrikulation in einer Hochschul-
einrichtung, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Rechtsnorm zur Teilnahmeeinrichtung, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Rechtsnorm zur Teilnahmeeinrichtung, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Rechtsnorm zur Teilnahmeeinrichtung, weiterhin gemäß den Bestimmungen der Rechtsnorm zur Teilnahme
an einer Fachausbildung sowie zur Bekleidung von Arbeitsplätzen, Ausübung vonan einer Fachausbildung sowie zur Bekleidung von Arbeitsplätzen, Ausübung vonan einer Fachausbildung sowie zur Bekleidung von Arbeitsplätzen, Ausübung vonan einer Fachausbildung sowie zur Bekleidung von Arbeitsplätzen, Ausübung von
Tätigkeiten.Tätigkeiten.Tätigkeiten.Tätigkeiten.

Sprache: DeutschSprache: DeutschSprache: DeutschSprache: Deutsch
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Ständige Klauseln:Ständige Klauseln:Ständige Klauseln:Ständige Klauseln:

1. Vorliegendes Zeugnis der zweisprachigen allgemeinen Hochschulreife (Unga-1. Vorliegendes Zeugnis der zweisprachigen allgemeinen Hochschulreife (Unga-1. Vorliegendes Zeugnis der zweisprachigen allgemeinen Hochschulreife (Unga-1. Vorliegendes Zeugnis der zweisprachigen allgemeinen Hochschulreife (Unga-
risch und Deutch) gilt laut § 54 Abs. (4)-(5) der Regierungsverordnung Nr. 100/risch und Deutch) gilt laut § 54 Abs. (4)-(5) der Regierungsverordnung Nr. 100/risch und Deutch) gilt laut § 54 Abs. (4)-(5) der Regierungsverordnung Nr. 100/risch und Deutch) gilt laut § 54 Abs. (4)-(5) der Regierungsverordnung Nr. 100/
1997. (VI. 13.) über die Herausgabe der Prüfungsordnung für die Reifeprüfung1997. (VI. 13.) über die Herausgabe der Prüfungsordnung für die Reifeprüfung1997. (VI. 13.) über die Herausgabe der Prüfungsordnung für die Reifeprüfung1997. (VI. 13.) über die Herausgabe der Prüfungsordnung für die Reifeprüfung
in folgender Sprache als mit dem staatlich anerkannten Sprachprüfungszeugnisin folgender Sprache als mit dem staatlich anerkannten Sprachprüfungszeugnisin folgender Sprache als mit dem staatlich anerkannten Sprachprüfungszeugnisin folgender Sprache als mit dem staatlich anerkannten Sprachprüfungszeugnis
gleichwertige Urkunde:gleichwertige Urkunde:gleichwertige Urkunde:gleichwertige Urkunde:

Stufe:Stufe:Stufe:Stufe: Typ:Typ:Typ:Typ:

Stufe:Stufe:Stufe:Stufe: Typ:Typ:Typ:Typ:Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:

Stufe:Stufe:Stufe:Stufe: Typ:Typ:Typ:Typ:Sprache:Sprache:Sprache:Sprache:

2. Vorliegendes Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gilt gemäß  § 45 Abs. (4)2. Vorliegendes Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gilt gemäß  § 45 Abs. (4)2. Vorliegendes Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gilt gemäß  § 45 Abs. (4)2. Vorliegendes Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gilt gemäß  § 45 Abs. (4)
bzw. (5) der Regierungsverorodnung Nr. 100/1997. (VI. 13.) über die Veröffentli-bzw. (5) der Regierungsverorodnung Nr. 100/1997. (VI. 13.) über die Veröffentli-bzw. (5) der Regierungsverorodnung Nr. 100/1997. (VI. 13.) über die Veröffentli-bzw. (5) der Regierungsverorodnung Nr. 100/1997. (VI. 13.) über die Veröffentli-
chung der Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in folgenden Sprachen als mitchung der Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in folgenden Sprachen als mitchung der Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in folgenden Sprachen als mitchung der Prüfungsordnung für die Abiturprüfung in folgenden Sprachen als mit
dem staatlich anerkannten Zeugnis über die Sprachprüfung gleichwertige Urkunde:dem staatlich anerkannten Zeugnis über die Sprachprüfung gleichwertige Urkunde:dem staatlich anerkannten Zeugnis über die Sprachprüfung gleichwertige Urkunde:dem staatlich anerkannten Zeugnis über die Sprachprüfung gleichwertige Urkunde:

3. Das Prüfungsfach3. Das Prüfungsfach3. Das Prüfungsfach3. Das Prüfungsfach
beruht auf akkreditierten Prüfungsanforderungen.beruht auf akkreditierten Prüfungsanforderungen.beruht auf akkreditierten Prüfungsanforderungen.beruht auf akkreditierten Prüfungsanforderungen.

Sonstige Klauseln:Sonstige Klauseln:Sonstige Klauseln:Sonstige Klauseln:

Datum:Datum:Datum:Datum: TagTagTagTag MonatMonatMonatMonat JahrJahrJahrJahr

Direktor der die PrüfungskommissionDirektor der die PrüfungskommissionDirektor der die PrüfungskommissionDirektor der die Prüfungskommission
tragenden Einrichtungtragenden Einrichtungtragenden Einrichtungtragenden Einrichtung

Vorsitzende(r) derVorsitzende(r) derVorsitzende(r) derVorsitzende(r) der
PrüfungskommissionPrüfungskommissionPrüfungskommissionPrüfungskommission

StempelStempelStempelStempel
der Prüfungskommissionder Prüfungskommissionder Prüfungskommissionder Prüfungskommission

német_fok német_típus

nyelv_1 nyelv_1_fok nyelv_1_típus

nyelv_2 nyelv_2_fok nyelv_2_típus

záradék

kelt_hely kelt_nap kelt_hó kelt_év


